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Berichtsvorlage 
 
 
zur Behandlung im: Ausschuss für Kultur, Integration und Gleichstellung 

Ausschuss für Planung, Verkehr, Energie und Umwelt 
  
zur Kenntnis im: Ortsbeirat Stadtmitte 
  
  
 
Betreff: Löwen – Zwischenbericht über Nutzungskonzept und Förderszenarien 
  
Bezug:  
Anlagen:  1. Pläne 

2. Flächenberechnung 
3. Kostenschätzung 
4. Förderberechnung 
 

 
 
Zusammenfassung:  
 
Die Verwaltung hat untersuchen lassen, was eine Sanierung des Löwen kosten wird und welche Mög-
lichkeiten der Förderungen im Rahmen des Sanierungsgebiets „Östlicher Altstadtrand“ bestehen. Diese 
Untersuchungen werden hier vorgestellt. 
 
 
 
 
Ziel:  
 
Information des Gemeinderats
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Bericht:  
 
1. Anlass / Problemstellung 

 
Ende 2007 hat die Gesellschaft für Wohn- und Gewerbebau (GWG) das im Sanierungsgebiet 
„Östlicher Altstadtrand“ liegende Gebäude Kornhausstraße 5, den „Löwen“ erworben. Der 
„Löwen“ ist eines der prägendsten Gebäude in der Kornhausstraße. Es hat eine vergleichs-
weise große Grundfläche und mit dem ehemaligen Kinosaal das Potential, innerhalb der Alt-
stadt einen Raum zu bieten, in dem verschiedenste bürgerschaftliche und kulturelle Veran-
staltungen durchgeführt werden können. 
 

2. Sachstand 
 
Die Städtebauförderungsrichtlinien sehen unterschiedliche Fördersätze für verschiedene Nut-
zungen vor. So können Modernisierungsmaßnahmen an Einzelhandelsflächen mit einem Kos-
tenerstattungsbetrag von bis zu 35 %, bei Gebäuden, die wegen ihrer künstlerischen, ge-
schichtlichen oder städtebaulichen Bedeutung erhalten werden sollen bis zu 50 % gefördert 
werden, während die Umnutzung von Altbauten zu Gemeinbedarfsflächen mit einem Kos-
tenerstattungsbetrag von bis zu 60 %, bei Gebäuden, die wegen ihrer künstlerischen, ge-
schichtlichen oder städtebaulichen Bedeutung erhalten werden sollen bis zu 85 % gefördert 
werden können. Wird die Gemeinbedarfsfläche von der Stadt erworben ist darüber hinaus 
auch der Grunderwerb zu 100 % förderfähig. Die Förderung wird zu 40 % von der Stadt ge-
tragen, 60 % der Förderung übernehmen Bund und Land. 
 
Ausgehend von der Zielvorstellung, dass im EG der Laden optimiert und im ersten OG der 
ehemalige Kinosaal für bürgerschaftliche Zwecke saniert werden soll und dass über dem Saal 
Verwaltungsnutzung stattfinden soll, wurden von einem erfahrenen Architekturbüro in Zu-
sammenarbeit mit einem Statiker in einer Machbarkeitsstudie die Flächenanteile für die un-
terschiedlichen Nutzungen und die Kosten für eine Sanierung des Löwen ermittelt (siehe An-
lagen 1, 2 und 3). Die Kostenschätzung ergibt ca. 3,28 Mio. €. 
 
Je nach Eigentumsverhältnisse entstehen folgende Förderszenarien, die wiederum zu fol-
genden Aufwänden für GWG und/oder Stadt führen: 

Eigentum bei Aufwand GWG Aufwand Stadt Zuschuss Bund 
und Land 

Summe1 

GWG ca. 2,76 Mio. €2 ca. 625.000 €3 ca. 935.000 € ca. 4,32 Mio. €

Stadt ca. 2,13 Mio. € ca. 2,20 Mio. € ca. 4,33 Mio. €

GWG (Laden) 
Stadt (Rest) 

ca. 615.000 € ca. 1,80 Mio. € ca. 1,92 Mio. € ca. 4,33 Mio. €

 

                                                
1 Summen differieren wegen Kaufnebenkosten 
2 einschließlich bereits erfolgtem Grunderwerb 
3 Förderanteil der Stadt 
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3. Vorgehen der Verwaltung 
 
Angesichts der gegenwärtigen Haushaltslage sieht die Verwaltung keine Möglichkeit kurzfris-
tig mit einer Sanierung zu beginnen. Da die Finanzierungskosten der GWG durch die Miete 
des Ladens im EG gedeckt werden, wird dieser für je ein weiteres Jahr weitervermietet. Der 
Saal wird wie bisher vom Fachbereich Kultur interimsweise genutzt. Parallel dazu erarbeitet 
der Fachbereich Kultur eine Nutzungskonzeption für alle der Kultur dienenden städtischen 
Räumlichkeiten im Stadtzentrum. Daraus kann dann ein genaues Anforderungsprofil an den 
Saal im Löwen abgeleitet werden, den die Architekten dann im Entwurf berücksichtigen kön-
nen. 
 
Mit der Voruntersuchung ist noch keine Entscheidung über den Entwurf getroffen worden: Er 
ist lediglich als Testentwurf zu verstehen, der notwendig war, um Flächen und Kosten ermit-
teln zu können, die wiederum Grundlage sind für die unterschiedlichen Förderszenarien. 
Auch die Auswahl des Architekten ist noch offen. 
 
Um noch in den Genuss der Förderung innerhalb des Sanierungsgebietes zu kommen, sollte 
das Vorhaben spätestens 2013 begonnen werden. 

 

4. Finanzielle Auswirkungen 

5. Anlagen 

 












